
Gemeinde Weitendorf
Vorlage - Nr.: BV-408/2022
Datum: 15.03.2022
Vorlageart: Beschlussvorlage

Betr.:   Zulässigkeit des Bürgerbegehrens vom 02. Januar 2022

Beteiligte Gremien:
Sitzungsdatum Gremium
13.04.2022 Gemeindevertretung Weitendorf

1. Zuständige/federführende Abt.

Amt für Zentrale Dienste

2. Mitwirkende Ämter:

Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung Weitendorf erklärt gemäß § 20 KV M-V i.V.m. § 15 Abs. 1 S. 2 KV-DVO das 
Bürgerbegehren zur Durchführung eines Bürgerentscheids zu der Frage „Soll der 
Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2021 gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und 
stattdessen der Errichtung eines Wanderweges von der Kreuzung L-06/ Bergstraße entlang der 
Bergstraße, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze 
zugestimmt werden?“ (Ja/Nein) für zulässig.   

Begründung: 

Mit Schreiben vom 02. Januar 2022, vertreten durch Herrn Frank Wiechmann, Frau Petra Liedtke und 
Herrn Heiko Prosch, wird ein Bürgerentscheid zu folgender Frage begehrt:
„Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2021 gegen die Errichtung eines Wanderweges 
aufgehoben und stattdessen der Errichtung eines Wanderweges von der Kreuzung L 06/Bergstraße 
entlang der Bergstraße, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur 
Gemeindegrenze zugestimmt werden? Ja/Nein“
Gemäß § 15 Abs. 1 Sätze 2 bis 4 der Durchführungsverordnung zur Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeindevertretung über die inhaltliche und formelle Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens zu entscheiden. Damit ein Bürgerbegehren zulässig ist, müssen die 
Voraussetzungen des § 20 Kommunalverfassung erfüllt sein. Diese sind u.a.:

1. Der Antrag, sofern er sich gegen einen Beschluss der Gemeindevertretung richtet, muss 6 
Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht werden.

2. Das Begehren muss schriftlich eingereicht werden, die zu entscheidende Frage, eine 
Begründung sowie einen Vorschlag zur Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme 
enthalten. 

3. Das Begehren muss von mindestens 10 Prozent der BürgerInnen unterschrieben sein.
4. Das Begehren muss drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu 

vertreten.

Diese Voraussetzungen sind erfüllt.
Die Beschlussvorlage über diese Entscheidung wurde vorher der Rechtsaufsichtsbehörde übersandt, 
die eine Stellungnahme dazu abzugeben hat, welche der Beschlussvorlage beizufügen ist. 
Die Gemeindevertretung hat ausschließlich die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens zu prüfen, welche 
gegeben ist, soweit die Form- und Fristvorschriften erfüllt sind. Insoweit handelt es sich bei dem durch 
die Gemeindevertretung zu fassenden Beschluss um eine gebundene Entscheidung. 
Zweckmäßigkeitserwägungen und die Frage nach der Aussicht auf Erfolg bzw. der tatsächlichen 
Durchführbarkeit der inhaltlich begehrten Maßnahme dürfen bei der Zulässigkeitsprüfung keine Rolle 
spielen.



Finanzielle Auswirkungen

Ja ÜPL
Nein X APL

Betrag in €:
Produktsachkonto:
Haushaltsjahr:
Deckungsvorschlag

Anlagen: 



Frank Wiechmann

Bergstrasse 10

19412 Weitendorf

Gemeindevertretung der Gemeinde Weitendorf

über

Amt Sternberger Seenland

Am Markt 1

1g4A6 5ternberg

Jülchendorf, den 02.01 .2A22

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übergebe ich lhnen das Bürgerbegehren "Wanderweg Jülchendorf - Wendorf'

Mit ndlic n Grüßen

Fran mann
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Bürger[egehren 11/anderweg Jtilchendorf - WendorF gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Errichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeichneten beantragen, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2}il gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und statt dessen der Errichtung eines Wanderweges von der
Kreuzung L-06/Bergstrasse entlang der Bergstrasse, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohi der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes, dass die touristische lnfrastruktur verbessert, durch das Landesarnt für Denkmalpflege.und die Naturparkverwaltung
'st$nberger Seenlandschaft" ausdntcklich befürwortet wird. das insbesondere nur unter der Maßgabe realisier-l werden soll, dass fur die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführl. Dass wir technisch und personell

dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der lrleugestaltung des Buswartehäuschens und der'dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zui Weiterfuhrung des Wandennrebes auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegrenargum+nte waren die Anzweifelung der Kosten{reiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung, des Gemeinderates
sowie dei Ausschüsse und zu starker Einguiffe in die Natur- Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen

Arbeiten und - soweit zulässig - auch alle erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. varbereitet werden" Sofern die Beschäftigung des
Gemeinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneidearbeiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht, nicht realisierbar sind, bzw. nicht dem Ziel des Wandenrueges entsprechen. Die endgültige Entscheidung danlber kann nur die untere
Natursch utzbehörde treffen -

Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrasse 1 0, 1 94 1 2 Weitendorf
Petra Liedtke, Hauptstrasse 14. 19412 Weitendorf

Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3;19412 Weitendorf

Kostendeckung: Ca. 10"000 Euro Vermessungskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % förderfähig). Atle nicht förderfähigen Kosten werden

durch Spenden finanziert. die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 % bereits vorhanden sind.
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Bürgerbegeh'en "Wanderweg Jtilchendorf - Wendorf" gemäß 0 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Errichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Werdorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeidrneten beantragen, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2A21 gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und stattdessen der Errichtung eines Wanderweges von der
Kreuzung L-C6lBergstrasse entlang der Bergstrasse. durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohl der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes, dass die touristische lnfrastruktur verbessert, durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Naturparkverwaltung
.sternberger Seenlandschaft' ausdrücklich befürwortet wird, das insbesondere nur unter der Maßgabe realisiert werden soll, dass f tir die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grtinde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeftihrt. Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in derVergangenheit z. B. bei der Neugestaltung des Buswartehauschens und der dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zur Weiterführung des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gesprache aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit f ür die Gemeinde sowie die Befrirchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung, des Gemeinderates
sowie derAwschüsse und zu starker Eingriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden tiber Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweit zulässig - auch alle erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. vorbereitet werden. Sofern die Beschaftigung des
Gemeinderates und der Ausschusse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an, 7ur Frage der Zulassigkeit von
Freischneidearbeiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorlaufige Ablehnung beruht, nicht realisierbar sind, barv, nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen. Dieendgültige Entscheidung dartiber kann nur die untere
Natursch utzbehtirde tref f en.

Vertretungsberechtigte: Frank Wiech mann, Bergstrasse 1 0, 1 9412 Weitendorf

Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, 19412 Weitendorf

Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3, 19412 Weitendorf

Kostendeckung: Ca. 10.000 Euro Vermessungskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % f orderfahig). Alle nicht förderfahigen Kosten werden

durch Spenden finanziert, die in Hohe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 % bereits vorhanden sind.
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Bürgerbegehren 1i/anderweg Jülchendorf - WendorF gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Errichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeiclneten beantragen, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11 .2A21gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und statt d€ssen der Errichtung eines Wanderweges von der
Kreuzung L-06/Bergstrasse entlang der Bergsträsse, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Untezeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dern Wohl der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und

'Sternberger Seenlandschaff ausdnicklich befürwortet wird, das insbesondere nur unter der MaBgabe realisiert werden soll, dass für die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt. Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der Neugestaltung des Buswartehäuschens und der dauerhaften fflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zur Weiterftihrung des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendor:f Gespräche aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung. des Gemeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker Eingriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweitzulässig - auch alle erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. vorbereitetwerden.Sofern die Beschäftigung des
Gemeinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneideafteiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimrnungbn mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht, nicht realisierbar sind, bzw. nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen. Die endgültige Entscheidung daniber kann nur die untere
Natu rsch utzbehörde treffen.

Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrasse 1 0, 1 941 2 Weitendorf
Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, 19412 Weitendo#
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3,19412 Weitendorf

Kostendeckurg: Ca. 10.000 Euro Vermessungskosten {nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % förderfähig). A.lle nicht förderfähigen Kosten werden
durch Spenden finanziert. die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 o/o bereits vorhanden sind.
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Bürgeöegehren 'Wanderweg Jtllchendorf - Wendorf gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Enichtung eines Wanderwegtes von Jülchendod in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeicnneten beantragen, dass den Bürgerinnen und. Bürgern der Gemeinde Weitendor{ folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11 .202 1 gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und statt dessen der Errichtung eines Wandenrueges von der
Kreuzung L-O5/Bergstrasse entlang der Bergstrasse, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohi der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und

.Sternberger Seenlandschaft' ausdrücklich befürwortet wird. das insbesondere nur unter der Ma8gabe realisiert werden soll, dass fUr die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt" Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der Neugestaltung des Buswartehäuschens und der dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zur Weiterführung des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenornmen werden. Die
erforderlicher. Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaftung, des Gemeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker EinEriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweit zulässig r auch alle erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatqren erstellt, bzw. vorbereitetwerden. Sofern die Beschäftigung des
Gemeinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneidea.beiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht. nicht realisierbar sind, bzw. nicht denn Ziel des Wandenrreges entsprechen. Die endgültige Entscheidung danlber kann nur die untere
Natu rsch utzbehörde treffen.
Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrasse 1 0, 1 94 1 2 Weitendorf

Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, lg4l2Weitendorf
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3, 19412 Vfeitendorf

Kostendeckurg: Ca. 10.00S Euro Vermessungskosten {nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % förderfähig)" Afle nicht förderfähigen Kosten werden
durch Spenden finanziert. die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 % bereits vorhanden sind.
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Bürgerbegehren li/anderweg Jülchendorf - Wendorf gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Errichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unteaeichneten beantragen, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.1 1 .2A21 gegen die Enichtung eines Wandenaueges aufgehoben und statt dessen der Errichtung eines Wanderweges von der
Kreuzüng L-06/Bergstrasse entlang der Bergstrasse, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wandenlreges nicht dem Wohl der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes. dass die touristische lnfrastruktur verbessert, durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Naturparkvenaraltung
'sternberger Seenlandschaft' ausdrücklich befünwortet wird, das insbesondere nur unter der Ma8gabe realisiert werden soll, dass ftlr die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt- Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der Neugestaltung des Buswartehäuschens und der dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zur Weiterführung des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung, des 6emeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker Eingriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen

Gerneinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneideaibeiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehorde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht. nicht realisierbar sind, bzw. nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen. Die endgültige Entscheidung danlber kann nur die untere
Natursch utzbehörde treffen.
Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrasse '10, 19412 Weitendorf

Petra Liedtke, Hauptstrasse 14. lg4l2Weitendorf
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3,19412 Weitendorf

Kostendeckung: Ca. 10.000 Euro Vermessr-rngskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu g0 % förderfähiS)" Alle nicht förderfähigen Kosten werden
durch Spenden finanziert, die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 % bereits vorhanden sind.
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Bürgerbegehren 1l/anderweg Jülchendorf - WendorF gemäB $ 20 Komrnunalverfassung M-V mit dem Ziel der Errichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in

Die Unterzeicnneten beantraEen. dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendor-f folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.11.2A21gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und statt dessen der Errichtung eines Wandennreges von der
Kreuzung L-05/Bergstrasse entlang der Bergstrasse. durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weqres bis zur Gemeindegrenze zugestimrnt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohl der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes. dass die touristische lnfrastruktur verbessert, durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Naturparkverwaltung
'Sternberger Seenlandschaft" ausdrucklich befürwortet wird, das insbesondere nur unter der MaBgabe realisiert werden soll, dass für die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt. Däss wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der Neugestaltung des Buswartehäuschens und der dauerhaften Pfleqe des alten Jülchendorfer WeEes
bewiesen. Zur Weiterftihrung des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenomrnen werden. Die
erforderlicher Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu stärker Arbeitsbetastung der Verwaltung, des Gemeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker Eingriffe in die Natr"rr. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanzien. Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweitzulässig - auch alleerforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. vorbereitetwerden. Sofern die Beschäftigung des
Gerneinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneidearbeiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht, nicht realisierbar sind, bzw: nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen. Die endgültige Entscheidung darüber kann nur die untere
Naturschutzbehörde treffen.

Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrass e 1 A, 19412 Weitendorf
Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, lg4l|Weitendorf
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3,19412 Weitendorf

Kostendeckung: Ca. i 0.000 Euro Vermessungskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % förderfähiS). Alle nicht förderfähigen Kosten werden

durch Spenden finanziert, die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde van 10 o/o bereits vorhanden sind,
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Bürgerbegehren lffanderweg Jülchendorf - Wendorf gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Enichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeichneten beantragen, dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24.1 1.2021 9e9en die Errichtung eines Wandenveges aufgehoben und stafi dessen der Errichtung eines Wandenrueges von der
Kreuzung L-06/Bergstrasse entlang der Bergstrasse, durch den Hohlweg und weiter entlang des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohl der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes, dass die touristische lnfrastruktur verbessert, durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Naturparkverwaltung
'sternberger Seenlandschaff ausdrucklich befürurortet wird, das insbesondere nur unter der Ma8gabe realisiert werden soll, dass für die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaltigen Grunde. Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt. Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. 8". bei der Neugestaltung des Buswartehäuschens und der dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zrr Weiterftihrung dbs Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung, des Gemeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker Eingriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert, Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweit zulässig - auch alle erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. vorbereitet werden. Sofern die Beschäftigung des
Gemeinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. 7ur Frage der Zulässigkeit von
Freischneidea-beiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht. nicht realisierbar sind, b2w" nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen" Die endgültige Entscheidung daniber kann nur die untere
Natursch utzbehörde treff en "

Vertretun gsberechtigte : Fran k Wiech man n, Bergstrasse 1 O, 1 94 1 2 Weitendorf
Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, 19412 Weitendorf
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3,'19412 Weitendorf

Kostendeckurg: Ca. 10.000 Euro Vermessungskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 7o förderfähig). Alle nicht förderfähigen Kosten werden
durch Spenden finanziert, die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 ö/o berei8 vorhanden sind.
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Bürgerbegehren lrVanderweg Jülchendorf - Wendorf gemäB $ 20 Kommunalverfassung M-V mit dem Ziel der Enichtung eines Wanderweges von Jülchendorf in
Richtung Wendorf bis zur Gemeindegrenze.

Die Unterzeichneten beantragen. dass den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Weitendorf folgende Frage zum Bürgerentscheid gestellt wird:

Soll der Gemeinderatsbeschluss vom 24"11.2A21 gegen die Errichtung eines Wanderweges aufgehoben und statt dessen der Errichtung eines Wanderweges von der
Kreuzung L-06/Bergstrasse entlang der Bergsträsse, durch den Hohlweg und weiter entlanq des ehemaligen Weges bis zur Gemeindegrenze zugestimmt werden?

Begründung:

Nach Ansicht der Unterzeichneten entspricht die Ablehnung des Wanderweges nicht dem Wohi der Allgemeinheit. Für die Ablehnung eines durch Bürgerinnen und
Bürger der Gemeinde selbst initiierten Projektes, dass die touristische lnfrastruktur verbessert. durch das Landesamt für Denkmalpflege und die Naturparkverwaltung
.Sternberger Seenlandschaft" ausdnjcklich befürwortet wird, das insbesondere nur unter der Maßgabe realislert werden soll, dass für die Gemeinde keinerlei Kosten
entstehen, gibt es keine stichhaftigen Grunde, Alle erforderlichen Arbeiten werden durch die lnitiatoren und Unterstützer ausgeführt. Dass wir technisch und personell
dazu in der Lage sind, haben wir in der Vergangenheit z. B. bei der hleugestaltunq des Buswartehäuschens und der dauerhaften Pflege des alten Jülchendorfer Weges
bewiesen. Zur Weiterführunq des Wanderweges auf Wendorfer Gebiet sollen mit dem Gemeinderat Kuhlen-Wendorf Gespräche aufgenommen werden. Die
erforderlichen Wege sind dort vorhanden.

Gegenargumente waren die Anzweifelung der Kostenfreiheit für die Gemeinde sowie die Befürchtung zu starker Arbeitsbelastung der Verwaltung, des Gemeinderates
sowie der Ausschüsse und zu starker Eingriffe in die Natur. Alle entstehenden Kosten werden über Förderung und Spenden finanziert. Alle erforderlichen praktischen
Arbeiten und - soweit zulässig - auch aile erforderlichen Antragsunterlagen sollen durch die lnitiatoren erstellt, bzw. vorbereitet werden. Sofern die Beschäftigung des
Gemeinderates und der Ausschüsse im weiteren Verfahren erforderlich ist, sehen wir das als ihre ureigenste Aufgabe an. Zur Frage der Zulässigkeit von
Freischneidear-beiten im Biotop Hohlweg sind weitere Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich, da die beiden Alternatiworschläge, auf denen
die vorläufige Ablehnung beruht, nicht realisierbar sind, bzw. nicht dem Ziel des Wanderweges entsprechen" Die endgültige Entscheidung daniber kann nur die untere
Natu rsch utzbehörde treffen.

Vertretungsberechtigte: Frank Wiechmann, Bergstrasse I 0, 1 941 2 Weitendorf
Petra Liedtke, Hauptstrasse 14, 19412 Weitendorf
Heiko Prosch, Untere Dorfstrasse 3,19412 Weitendorf

Kostendeckurg: Ca. 10.000 Euro Vermessungskosten (nach lnfrastrukturrichtlinie bis zu 90 % förderfähig). A,tte nicht förderfähigen Kosten werden

durch Spenden finanziert. die in Höhe eines Eigenanteils der Gemeinde von 10 % bereits vorhanden sind.
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